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DAS SAGT DER ANWALT 
• Der Paragraf 23 Abs.lb stvo 
sagt: "Dem Führer eines Kraft­
fahrzeuges ist es untersagt, ein 
technisches Gerät zu betreiben 
oder betriebsbereit mitzuführen, 
das dafür bestimmt ist, Verkehrs­
überwachungsmaßnahmen an­
zuzeigen oder zu stören. Das gilt 
insbesondere für Geräte zur Stö­
rung oder Anzeige von Geschwin­
digkeitsmessungen (Radarwarn­
oder Laserstörgeräte). U Das be­
trifft auch Havigation~eräte, die 
automatisch und via GPS vor 
überwachungsanlagen warnen. 
Wer die Geräte benutzt oder be­
triebsbereit im Auto hat, begeht 
eine Ordnungswidrigkeit gemäß 
§ 49 Abs.l Hr. 22 StVo. 
Bei Fahrlässigkeit wird ein Buß­
geld in Höhe von 75 Euro fällig 

(Hr.l09a BKat), bei Vorsatz 150 
Euro. In bei den Fällen kommen 
vier Punkte in Flensburg hinzu (Hr. 
4.10 der Anlage 13 zu § 40 FeV). 
Vorsatz wird angenommen, wenn 
etwa der Halter beim Einsatz ei­
nes Warngeräts erwischt wird. 
Fahrlässigkeit gilt, wenn der Fah- . 
rer, der erwischt wird, nicht der 
Halter ist. Egal ob in Benutzung 
oder nicht: Betriebs­
bereite Geräte (gilt, 
wenn das Kabel im 
Zigarettenanzünder • 
steckt) darf die Poli­
zei einkassieren. 
Damit soll Ver­
stößen vor­
gebeugt 
wer­
den. 


